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Verschiedenes.
Zur Wicdcrcrinnerimg, Zuici 'Bekenntnisse iiber dcn konscssionslosen Religions-

unterricht liei Anlas; der Diskussion bctr, Buudessnbvcntion der Volksschule ini
Nationalrate, (5. Juni 1893.)

l) ,Yerr Enrti sagte über dcn sogenannten konfessionslosen Religionsunterricht
folgendes:

„Ich stelle voraus die konfessionelle Seite des Schnlartikels und da finde ich,
daß der Artikel (Art, 27 der Bundesverfassung) gegenüber dein frühern Zustande
estien großen Fortschritt begründet hat, daß er allerdings auch da »nr zu einein
Teile ausgeführt worden ist oder daß auch hier noch eine Reihe von Fragen ossen
und streitig geblieben sind, daß wir aber hier doch nicht z» tlagen hätten, cS sei
wenig oder nichts geschehen, nui die Bestimmungen des Perfassn,igsnrtitels anzn
wende». Derselbe sagt in erster Linie, daß der öffentliche Unterricht, also auch der
stnige in der Volksschule, von allen Kinder» solle besucht werde» können, ohne daß
sie eine Veeinträchtignng ihrer Glaubens- und ihrer Gewisse,isfrciheil erleiden.
Diese Bestimmung ist, glaube ich, ziemlich durchgeführt worden dadurch, daß man
fernzuhalten versucht hat von: Unterricht, von den Mitteilungen des Lehrers, von
den Lehrmitteln, was irgendwie die individuelle Ueberzeugung der Kinder, bezw,
ihrer Väter oder Vormünder nach der religiöse» Seite hin beleidigen möchte, und der
Bundesrat hat dieser Bestimmung eine sehr tlare und scharfe Deutung jederzeit
gegeben. Ich erinnere Sie beispielsweise an den sog, Rorschacher Rekurs, wo ver-
fügt tvordcn ist, daß ein Kind jederzeit ans dem Religionsunterricht, wenn derselbe
in Verbindung stehe mit den, übrige» öffentlichen Unterricht, ohne weiteres könne
zurückgezogen werden, eine Auffassung und Erklärung des Bundesrates, welche sich
scheinbar gegen die Srtbodoxie richte» würde, weil sie den Gewisse,isschnh für alte
diejenigen in sich ^enthält, die nicht einen, positiven Bekenntnisse beipflichten. Aber
aus der andern Seite ist auch dahin gehörig eine Frage, die in Soloihnrn spielte
und die »nS zeigt, daß die betreffende Bestimmung ebenso gut ein Schuh der
positiven Gläubigen ist, wie ein Schuh für alle die Leute, welche einen,
Bekenntnisse der christlichen Religion nicht angehören. Dort nämlich hat man die
'.'lufiassnng nicht ausrecht erhalten können, daß die Staatsbehörden befugt seien,
ciuc» sogen, tonscssionsloscn Religionsunterricht zu erteilen. Mau hat
melmehr den Kindern der Gläubigen das Recht geben müssen, sich von
ei,icin^ solchen mehr atheistischen Religionsunterricht fern z» halten,

„Sie sehen, es ist einer der «Gewinne dies Artikels 27, der allen Gläubigen
und Ungläubigen dasjenige Gut gebracht hat, welches sie zu schätzen wissen, die
^reihest des Bekenntnisses," (Amtliches steuogr, Bulletin III, Jahrgang, Seite w)

„Ich habe schon erwähnt, daß es Lehrmittel im Lande gegeben hat, wonach
ein sogenannter konfessionsloser Unterricht erteilt wird. Nun isi darüber entschieden,
da;; dieser von den Kindern nicht besucht werden wusz, weil es in der
^hat richtig ist, das; dann ja die (Gewissensfreiheit nicht wehr gewahrt wird. Tiefer
lonlesstonslosc Unterricht wird ja in, in er cine be st in, inte Färbung haben
müssen, welche, wenn sie vielleicht einer Konfession gefällt, andern Konfessionen
mimällt," (Seite t,)

Nationalrat, jetzt RcgicrnngSrat Locher von Zürich sagte folgendes:
Ich glaube anch, daß die eidgenössische Volksschule die Religion in

Kr Volksschule sich nicht kümmern solle; der Ncligionsnnterricht i» der
schule soll Sache d er K o n fe s s i o n e n sein und der Sta at soll soweit
entgegenkommen, daß er im Lehrplan für die Erteilung des Reli-
lNonsnnterrichtes Zeit giebt; aber wer den Unterricht erteilt und wie er
»teilt werde, das geht den Staat nichts an; das ist Sache der Konfessionen.
Kii diesem Sinne vertrete ich die Freiheit der Konfessionen und bin durchaus ein-
verstanden, daß es keine konfessionslose Schule in dem Sinne giebt, daß eine
schule konfessionslosen Religionsunterricht erteilen kann; einen
wichen giebt es auf der ganzen Welt nicht, sondern die Konfession ist immer die
hricheniungsform der Religion, und es ist noch nie eine Religion aufgetreten als
m der ^orm einer bestimmten Konfession, Ueber die Gegensätze und Schwierig-
leiten werden wir also nicht hinauskommen dadurch, daß wir etwa glauben, hier
gemeinsame Normen aufstellen zu können, Geben wir der Kirche, was der Kirche
m, und dem Staate, was des Staates ist." (Seite 85.)



Inserate.
Carl Kiimmi» m MmMeu <àM).

einzig berechtigter Fabrikant in der Schweiz von Largiadàs patentierten Turn-
geraten, empfiehlt den tit, Schnlen, Anstalten und Vereinen seine, von ersten Au-
toritätc» rühmlichst besprochenen Arm- und Brnft,stärker und .Hantel» mir

festen und rednzierbaren Gewichten zn bedeutend herabgesetzten Preisen. Prospekte
und Preisliste, sowie In. Zeugnisse von Schulmännern stehen gerne zn Diensten.

Zweifel ü Weber, Nulterqê, St. Gallen
empfehlen den tit. Kirchenvorständen, HH. Geistlichen, Lehrern und Musikdirektoren
höflichst ihr neues, best assortiertes Geschäft in

Pianos, MilMlien Musikillstrumciltcll
nebst Peihanstalt in Pianos, Harmoniums und Mnsikalie», Durch vor-

zügliche Verbindungen ist es uns möglich, jeden, den kleinste» wie den schwierigsten

Auftrag, sei cS Ansichtssendung, Bestellung oder Reparatur, schnellstens ansznführeu.
Unter Znsichcrnng billiger, freundlicher »nd promptester Bedienung zeichne»

hochachtnngsvollsr

Venj, Zweifel, alt Lehrer,
Albert Weber, Kaufmann.

Im Verlage der Unterzeichneten sind erschienen:

Nngcr F,, licliuugsstoss sür FortbildutigSschulc»,
Zweite Auflage, mit einer Zugabe,

Preis des kartonierten Exemplars »5 Et,
Die zehntausend Exemplare der im letzten Herbst erschienenen ersten Auflage

waren in 5 Monaten vergriffen,

Uager F., AiÄli'ch/ Aufgaben Rekrntenprüfnngen,
Preis je Kl CtS,, partienweise billiger.

Bnchdruckcrci Hnbcr in Altdorf.

Soeben erschien

.» N>r die Sekundärschule» des Kantons
î^lll^ê ll. ì-(!^l1!!Ul Pnzcrn, Das Buch eignet sich treststch

st auch zur Einführung in andern Kantone»,

Wegen Bezugsbedingungen wende man sich an Nàber L5 t5ie., Buch-

Handlung, Pnzern.

Katholisches Knabenpenstonat
l?ei St. WicHaet in Zug.

Unter der h, Protektion des hochwst, Bischofs von Basel - Luganv,

t^röffiiung des neuen Schuljahres den S, Oktober Eintritt den I, Oktober,

Deutscher VorlnrS (Obere Stufe der Primärschule, Repetier- und Fortbildnncisschulci,
Realschule, Lehrerseminar, Ghmnasiuin, besonderer Vorkurs für sranzösischc und

italienische Zöglinge zur Erlernung der deutschen Sprache, — Proivcktc gratis um

franko. Nähere Aufschlüsse erteilt
Tic Tirektwn.
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